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Zahl: 004-4/2022  
 
 

N I E D E R S C H R I F T  -  W E B V E R S I O N  
 
über die 6. SITZUNG des GEMEINDERATES der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal am 

Dienstag, dem 29. März 2022, um 18:00 Uhr im Veranstaltungssaal der Marktgemeinde 

Nötsch im Gailtal.  

 

 

ANWESENDE: 

Bgm. Dipl.-HLFL-Ing. ALTERSBERGER Alfred VP 
1. Vize-Bgm. POLITSCHNIG Peter VP 
GV MACK Sebastian  VP 
GV Mag. (FH) SCHÄDL Rudolf  SPÖ 
GR PIRNGRUBER Brigitte VP 
GR OITZL Johann VP 
GR AL-HOSINI Adam VP 
GR TSCHMELITSCH Walter VP 
GR PERNULL Roswitha VP 
GR TRINK Armin  SPÖ 
GR BRUNNER Patrick  SPÖ 
GR SCHÄDL Rudolf  SPÖ 
GR ABUJA Johann SPÖ 
GR PICHLER Birgit GRÜNE 
GR WENDE Günther FPÖ 
GR-Ersatz TUPPINGER Sabine VP 
GR-Ersatz EICHBERGER Lieselotte SPÖ 
GR-Ersatz Ing. ROTH Daniel SPÖ 
GR-Ersatz GRÜBLER Christa GRÜNE 
 

ENTSCHULDIGT: 

GR TISCHHART Volker VP 
2. Vize-Bgm. ROHR Michael SPÖ 
GR SUPPNIG Johanna  SPÖ 
GR WIEGELE Witgar GRÜNE 
GR-Ersatz ZEBEDIN Kurt SPÖ 

GR-Ersatz ZOLLNER Katharina SPÖ 

GR-Ersatz PODESSER Thomas GRÜNE 

 

UNENTSCHULDIGT:         

-X- 

 

SCHRIFTFÜHRER: 

AL Mag.(FH) Philip R. MILLONIG 
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Marktgemeinde Nötsch im Gailtal 

Nötsch im Gailtal, 
Sachbearbeiter: AL Mag.(FH) Philip Millonig 
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Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung des Gemeinderates, begrüßt die Anwesenden und stellt 

die Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzung ist ordnungsgemäß nach den Bestimmungen der 

Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung - K-AGO und der geltenden Geschäftsordnung der 

Marktgemeinde Nötsch im Gailtal einberufen worden. Die Zustellnachweise liegen vor. 

 

 

Fragestunde 

Der Vorsitzende stellt fest, dass gemäß § 46 ff der K-AGO keine schriftlichen Anfragen 

eingelangt sind. 

 
 

Tagesordnung: 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
2. Bericht des Bürgermeisters 
3. Kanalgebührenverordnung - Subzählergebühr 
4. Spendenkonto Ukraine 
5. IKZ-Altstoffsammelzentrum – Ausschreibung - Bericht 
6. Straßensanierung Teilstück Ortsplatz Nötsch zu BHF-Straße – Bericht 
7. Breitband Ausbau Nötsch im Gailtal 
8. Naturpark Dobratsch Finanzierungsvereinbarung 
9. Eigenmittel LEADER Förderperiode 2023-27/29 
10. HEurOpen – Grenzüberschreitende LEADER-Kooperation - Bericht 
11. GWVA Emmersdorf – Quelle 
12. Bergbad Wertschach 
13. Verkauf LT 40 Kipper 
14. BVH Saak – Fritzer – Zustimmungserklärung 
15. ÖBB – Grundeinlöse/-tausch – Elektrifizierung 
16. Selbständige Anträge 
17. Personalangelegenheiten 

 
 
1. Bestellung des Protokollprüfers 
 

Letzte Sitzung: GR Adam Al-Hosini und GR Günther Wende. 
 
Über Antrag des Vorsitzenden werden GR Walter Tschmelitsch und GR Johann Abuja zu den 
Protokollprüfern vorgeschlagen.  
 

Stimmeneinheit 
 
 

2. Bericht des Bürgermeisters 
 

Der Vorsitzende gibt einen Bericht über die Geschehnisse in der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal 
ab. 
 

a. Das monatliche Jour-Fixe fand am 07. März 2022 statt. 
b. BUWOG Parkplatzsituation 
c. R. Millonig Hubschrauberlandeplatz 
d. Stand Rüsthaus St. Georgen 
e. Ärztezentrum Nötsch 
f. Messtafel Digital 
g. Radarstationen 
h. Info zu Verwaltungslehrling 
i. Überprüfung Veranstaltungsstättengenehmigung 
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Es wurde der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
„Der Bericht des Bürgermeisters wird zur Kenntnis genommen.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 

3. Kanalgebührenverordnung - Subzählergebühr 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Die beiliegende einen integrierenden Bestandteil bildende Kanalgebührenverordnung, Zahl: 851-
2022, mit welcher ab 1. Oktober 2022 eine jährliche Wasserzählergebühr für Subzähler in der Höhe 
von € 10,--, inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10 %, ausgeschrieben wird, wird 
zum Beschluss erhoben. 
 

Stimmeneinheit 
 
 

4. Spendenkonto Ukraine 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Die Marktgemeinde Nötsch im Gailtal richtet für die Kriegsflüchtlinge nachstehendes 
Spendenkonto ein: 
 
AT12 3949 6000 0056 3593 
RZKTAT2K496 
 
Die Spenden werden an die Kriegsflüchtlinge in der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal 
weitergegeben. Sollte das Spendenaufkommen größer sein, als für die Flüchtlinge vor Ort benötigt 
wird, werden die Geldspenden an Kärntner Organisationen, die Ukraine-Flüchtlinge betreuen, 
weitergegeben.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 

5. IKZ-Altstoffsammelzentrum – Ausschreibung – Bericht 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Der Bericht wird zur Kenntnis genommen. Wenn die Nachverhandlungen stattgefunden haben und 
die Gemeinde St. Stefan/Gail dem Vorhaben zustimmt, wird die Auftragsvergabe aufgrund der 
Dringlichkeit mittels Umlaufbeschluss im Gemeinderat stattfinden.“ 
 

Stimmeneinheit 
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6. Straßensanierung Teilstück Ortsplaz Nötsch zu BHF-Straße – Bericht 
 
Antrag: 
 
Es wird der I. Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Die beiliegenden und einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildende Schriftstücke 
(§ 90 STVO Bescheid vom 21.03.2022, Zl: 612-BHF-NÖ/2022 und Verordnung vom 21.03.2022 Zl: 
612-BHF-NÖ/2022) sowie die amtliche Mitteilung über die stattfindenden Asphaltierungsarbeiten 
und der Verkehrsregelung werden zum Beschluss erhoben.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 
Es wird der II. Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Die Besprechung mit der Fa. Porr wird stattfinden und es soll sich auf einen für beide Seiten 
vertretbaren Preis bzgl. der Indexanpassung geeinigt werden.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 
7. Breitband Ausbau Nötsch im Gailtal 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Dem Bericht und der Vorgehensweise wird zugestimmt.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 
8. Naturpark Dobratsch Finanzierungsvereinbarung 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Die beiliegende einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildende 
Finanzierungsvereinbarung gem. § 1 Abs. (1) j) der Statuten des Vereins Naturpark Dobratsch, mit 
welcher die Mitgliedsgemeinden nachstehende Beiträge leisten: 
 

 
 
wird zum Beschluss erhoben.  
 

Stimmeneinheit 
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Es wird der Zusatzantrag vom Vorsitzenden gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Es soll darüber beraten werden, die Finanzierungsvereinbarung dahingehend zu adaptieren und 
anzupassen, dass der prozentmäßig, geringere Anteil der jährlichen Anpassung der Stadt Villach 
über die Jahre ausgeglichen wird.“ 
 

Stimmeneinheit 
 

 
9. Eigenmittel LEADER Förderperiode 2023-27/29 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Verlängerung der Mitgliedschaft beim Verein LAG Region Villach 
Umland für die EU-Förderperiode 2023-2027 (Ausfinanzierung bis 2029) vorbehaltlich einer 
positiven Bewerbung um den LEADER Status im Rahmen der diesbezüglichen Ausschreibung des 
Ministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus. 

 

Die Gemeinde verpflichtet sich zur Aufbringung des festgesetzten Eigenmittelanteils für das LAG-
Management entsprechend dem Finanzplan der lokalen Entwicklungsstrategie für die gesamte 
Förderperiode, das ist bis zum 31. Dezember 2029. Jährliche Indexierungen bzw. Anpassungen 
des Mitgliedsbeitrages sind vorgesehen. Die diesbezüglichen Beschlüsse fasst die 
Vollversammlung des Vereins. 

 

Die finanzielle Zustimmung des Gemeinderats über den aktuellen jährlichen Mitgliedsbeitrag mit 
€ 1,50 /EW pro Jahr ist gegeben. 

 

Der Gemeinderat überträgt den Vereinsorganen die Entscheidung zur inhaltlichen Zustimmung der 
zu erarbeitenden Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) und deren allfällige Adaptierung für die finale 
Einreichung im Zuge des Auswahlprozesses sowie für die laufende Weiterentwicklung und 
Umsetzung der LES. 
 

Stimmeneinheit 
 
 
10. HEurOpen – Grenzüberschreitende LEADER-Kooperation – Bericht 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Die beiliegenden einen integrierenden Bestandteil dieses Beschlusses bildenden 
Präsentationsunterlagen vom Interreg Programm 2021-2027 und des Projekts „HeurOpen“ vom 2. 
März 2022 in Hohenthurn werden zum Beschluss erhoben.“ 
 

Stimmeneinheit 
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11. GWVA Emmersdorf – Quelle 
 
Antrag: 
 
Es wird der I. Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Das beiliegende Honorar für Beratung und technische Sanierungsunterstützung von Dipl.-
Wirtschaft.-Ing.(FH) Andreas Rauch wird zum Beschluss erhoben.“ 
 

Stimmeneinheit 
 

 
Es wird der II. Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Der Bericht wird zur Kenntnis genommen und die weitere Vorgehensweise wird dem Ausschuss 
zur Beratung zugeteilt.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 
12. Bergbad Wertschach 
 
Antrag: 
 
Es wird der  I. Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Das beiliegende einen integrierenden Bestandteil bildende Angebot der Ziviltechnikerkanzlei 
Jauschowetz vom 04.03.2022 mit welcher die Planungsunterstützung der Wasserrutsche Bergbad 
Wertschach in der Höhe von € 3.720,-- Netto angeboten wird, wird zum Beschluss erhoben.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 
Es wird der II. Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Die übermittelten Planunterlagen der Ziviltechnikerkanzlei Jauschowitz Version vom 15.03.2022 
und der Befund und Gutachten ZL 149-2022-004 über den Rutschenumbau beim Bergbad 
Wertschach werden zum Beschluss erhoben.“ 
 

Stimmeneinheit 
 
 
13. Verkauf LT 40 Kipper 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
„Der Mindestverkaufspreis des LT 40 Kipper MR TDI 3,5 t wird mit € 3.500 festgelegt.“ 
 

Stimmeneinheit 
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14. BVH Saak – Fritzer – Zustimmungserklärung 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Der Überbauung des öffentlichen Gutes Grundstückes Nr. 1932, KG 75437 Saak, für die 
Überdachung der bestehenden Stadelbrücke mittels Holzkonstruktion wird die Zustimmung gemäß 
den vorgelegten E-Mail Entwurf vom 17.03.2022 erteilt. 
 

Stimmeneinheit 
 
 
15. ÖBB – Grundeinlöse/-tausch – Elektrifizierung 
 
Antrag: 
 
Es wird der Antrag vom Gemeindevorstand gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 
 
Den Vermessungsurkunden von DI Georg Worsche betreffend Grundeinlöse Gailtalbahn  
 
Geschäftszahl: 5299-2/21/1 vom 12.01.2022 mit den Plannummern: 

 04TiU2 Teil 1 und 2, 

 04T3 Teil 3, 

 04T4 Teil 4, 

 04T5U6 Teil 5 und 6 
Geschäftszahl: 5299-2/21/2, Plannummer: 04T1U2 vom 13.01.2022  
Geschäftszahl: 5299-2/21/3, Plannummer: 02T1BT3 vom 21.01.2022 
Geschäftszahl: 5299-2/21/4, Plannummer: 04T1-T3 vom 24.01.2022 und 
Geschäftszahl: 5299-3/21/2, Plannummer: 04T1 und 04T2 vom 25.01.2022 
 
wird die Zustimmung erteilt. 
 

Stimmeneinheit 
 
 
16. Selbständige Anträge 
 
Diese werden in der Sitzung eingebracht und dann vom Vorsitzenden zugeteilt. 
 

 Gemeindevorstand 
 
-X- 
 

 Finanz-, Bildungs-, Kultur und Bauausschuss 
 
-X- 
 

 Tourismus-, Nachhaltigkeits-, Ökologie und Umweltschutzausschuss 
 
Selbständiger Antrag FPÖ – Nominierung Mitglieder für Naturpark 
 

 Landwirtschafts-, Brauchtums-, Vereins- und Generationenausschuss 
 
-X-  
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17. Personalangelegenheiten 
 
Die Behandlung erfolgt im nicht öffentlichen Teil der Sitzung und es wird eine eigene Niederschrift 
hierüber verfasst. 
 
 
 
Der Vorsitzende bedankt sich für die Teilnahme an der Sitzung und schließt diese um 19:30 Uhr. 
 
 
1. Protokollprüfer     Der Vorsitzende: 
 
 
 
         …………………..       ………..….………………….. 
(GR Walter Tschmelitsch)     (Bgm. Dipl.-HLFL-Ing. Alfred Altersberger)  
 
 
 

2. Protokollprüfer:      Der Schriftführer: 
 
 
 
       ………………….          ..…………………… 
(GR Johann Abuja)     (AL Mag. (FH) Philip Millonig) 


